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I. Zum Inhalt der Verordnung

Die Gemeinden der alten Länder sind nach § 6 Absatz 5 des Gemeindefinanzre-
formgesetzes dazu verpflichtet, sich in Höhe von 40 Prozent an der bei den
Ländern verbleibenden Belastung für die Finanzierung des Fonds "Deutsche
Einheit" zu beteiligen; der insgesamt abzuführende Betrag in Höhe von 1.032,8
Millionen Euro ist zur Hälfe (d. h. 516,4 Millionen Euro) durch eine jährlich
anzupassende Gewerbesteuerumlage zu erbringen. Die vorliegende Verordnung
sieht demgemäß vor, den Vervielfältiger zur Berechnung der Gewerbesteu-
erumlage nach § 6 Absatz 2 und 3 des Gemeindefinanzreformgesetzes für das
Jahr 2014 in Anpassung an die für 2014 geschätzte Entwicklung des Aufkom-
mens an Gewerbesteuer um 5 Prozentpunkte zu erhöhen. Den Ländern fließen
aufgrund dieser Verordnung im Jahr 2014 voraussichtlich 500 Millionen Euro
aus den Kommunalhaushalten zu.

II. Empfehlungen der Ausschüsse

Der federführende Finanzausschuss und der Ausschuss für Innere Angele-
genheiten empfehlen dem Bundesrat, der Verordnung gemäß Artikel 80 Ab-
satz 2 des Grundgesetzes zuzustimmen.




